
 

Corona-Pandemie

Hinweise des Bürgermeisters 
der Stadt Pottenstein

Verehrte  Einwohnerinnen  und  Einwohner  unserer
Gemeinde,

eine  Situation  bisher  ungeahnten  Ausmaßes  schränkt
derzeit  das  öffentliche  Leben  in  unserer  Gemeinde  und
weltweit  in  besonderer  Weise ein.  Die Corona-Pandemie
führt  zu  drastischen  Einschnitten  und  erfordert
konsequente Maßnahmen der öffentlichen Hand, um eine
weitere  Ausbreitung  des  Virus  möglichst  in  überschau-
barem Rahmen halten zu können. 

Das Bayerische Innenministerium hat den Katastrophenfall
festgestellt,  um notwendige Schritte  einleiten zu können.
Entsprechende Information erhalten Sie auf der Homepage
www.innenministerium.bayern.de oder  des
Landratsamtes  Bayreuth  www.landkreis-bayreuth.de
sowie der Hotline  0921 728-700 (Mo-Do 8:00-16:00 Uhr,
Fr 8:00-15:00 Uhr).

Wenngleich kein Grund zu Panik besteht, möchte ich Sie
dringend dazu aufrufen, allen Anordnungen und Hinweisen
der zuständigen Behörden Folge zu leisten, da die  hohe
Ansteckungsgefahr zwingend besondere Rücksicht auf
sogenannte  Risikogruppen erfordert.  In  enger
Abstimmung  werden  von  den  zuständigen  Stellen
schrittweise  notwendige  Maßnahmen  ergriffen  und
umfassend informiert.

In sämtlichen Bereichen stellt uns diese Krisensituation alle
vor  große  Herausforderungen;  Zusammenhalt  und
Verständnis  sind nun wichtiger  denn je,  um Gesundheit,
Gemeinwohl und Zukunft für alle Bewohner zu sichern.

Schon  jetzt  darf  ich  auf  wichtige  Aspekte  zur  weiteren
Bewältigung der Krise hinweisen:

1. Beachten  Sie  die  Anordnungen  und  Hinweise  der  
Behörden.

2. Informieren Sie sich bitte fortlaufend über die aktuellen
Ereignisse und Maßnahmen, um zeitnah richtig 
reagieren zu können.

3. Für  wirtschaftlich  betroffene  Unternehmen  wurde  
bereits eine Soforthilfe in Aussicht gestellt. 
Diese wird auf Antrag durch die Regierung von 
Oberfranken, Ludwigstraße 20, 95444 Bayreuth 
gewährt. 
Tel. 0921/6040
Email: sachgebiet20@reg-ofr.bayern.de 
Internet: www.regierung.oberfranken.bayern.de

4. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Sozialkontakte
und  Ansammlungen  mehrerer  Personen  verhindert  

werden sollen.

5. Denken Sie bitte auch in Ihrem unmittelbaren Umfeld 
daran, die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Mit  entsprechender  Beachtung  und  Rücksichtnahme
werden wir die Herausforderung meistern und denken bitte
schon heute daran, uns gegenseitig bei der Behebung von
auch  noch  folgenden  sozialen  und  wirtschaftlichen
Negativeinflüssen zu unterstützen. 

Zusammenhalt,  Mut und Zuversicht könne sich gerade in
Krisenzeiten wie diesen - nicht nur mit Worten, sondern mit
Taten - beweisen.

Bleiben Sie gesund!
Ihr
Stefan Frühbeißer
Erster Bürgermeister

Die online-Ausgaben der Amtsblätter sind unter 
www.pottenstein.de → Stadtinfo & Verwaltung → Amtsblatt
veröffentlicht.
Das nächste Amtsblatt erscheint voraussichtlich am 
24. April 2020, Redaktionsschluss: 09. April 2020
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Corona-Pandemie
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
Vollzug des Ladenschlussgesetzes (LadSchlG)

Das  Bayerische  Staatsministerium  für  Gesundheit  und
Pflege  und das  Bayerische Staatsministerium für  Familie,
Arbeit  und  Soziales  hat  am  16.  März  2020  eine
Allgemeinverfügung erlassen, 

das  Bayerische  Staatsministerium  für  Gesundheit  und
Pflege  am 17.  März  2020  eine  Änderung  zur  Allgemein-
verfügung  und  am  20.  März  2020  eine  vorläufige
Ausgangsbeschränkung 

die  nachstehend auszugsweise  veröffentlicht  werden.  Um
Beachtung wird gebeten.
  

STADT POTTENSTEIN
Pottenstein, 20. März 2020
gez. Frühbeißer
Erster Bürgermeister
  

„Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
Vollzug des Ladenschlussgesetzes (LadSchlG)

  

Veranstaltungsverbote und
Betriebsuntersagungen 

anlässlich der Corona-Pandemie 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums
für Gesundheit und Pflege und des Bayerischen

Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom
16.03.2020, Az. 51-G8000-2020/122-67

Das  Bayerische  Staatsministerium  für  Gesundheit  und
Pflege erlässt auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 2 des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 65 Satz
2 Nr. 2 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) 
  

und  das  Bayerische  Staatsministerium für  Familie,  Arbeit
und Soziales erlässt auf der Grundlage des § 23 Abs. 1 des
Ladenschlussgesetzes  (LadSchlG)  in  Verbindung  mit  §  1
Abs.  1  Satz  1  der  Verordnung über  gewerbeaufsichtliche
Zuständigkeiten (ZustV-GA) in Verbindung mit Ziff. 8.4 der
Anlage zur ZustV-GA aufgrund des bayernweit einheitlichen
Anlasses der Bewilligung folgende

Allgemeinverfügung: 

1. Veranstaltungen und Versammlungen werden landesweit
untersagt. Hiervon ausgenommen sind private Feiern in
hierfür geeigneten privat genutzten Wohnräumen, deren
sämtliche  Teilnehmer  einen  persönlichen  Bezug
(Familie, Beruf) zueinander haben.
Ausnahmegenehmigungen  können  auf  Antrag  von  der
zuständigen  Kreisverwaltungsbehörde  erteilt  werden,
soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher
Sicht vertretbar ist. 

2. Der  Betrieb  sämtlicher  Einrichtungen,  die  nicht
notwendigen  Verrichtungen  des  täglichen  Lebens
dienen,  sondern der  Freizeitgestaltung,  wird  untersagt.
Hierzu zählen insbesondere Sauna- und Badeanstalten,
Kinos, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Bars
und  Diskotheken,  Spielhallen,  Theater,  Vereinsräume,
Bordellbetriebe,  Museen,  Stadtführungen,  Sporthallen,
Sport-  und  Spielplätze,  Fitnessstudios,  Bibliotheken,
Wellnesszentren,  Thermen,  Tanzschulen,  Tierparks,
Vergnügungsstätten,  Fort-  und  Weiterbildungsstätten,
Volkshochschulen, Musikschulen und Jugendhäuser. 

3. Untersagt  werden  Gastronomiebetriebe  jeder  Art.
Ausgenommen  hiervon  sind  in  der  Zeit  von  6.00  bis
15.00  Uhr  Betriebskantinen  sowie  Speiselokale  und

Betriebe,  in  denen überwiegend Speisen  zum Verzehr
an Ort und Stelle abgegeben werden. Ausgenommen ist
zudem die Abgabe von Speisen zum Mitnehmen bzw.
die  Auslieferung;  dies  ist  jederzeit  zulässig.  Es  muss
sichergestellt  sein,  dass  der  Abstand  zwischen  den
Gästen mindestens 1,5 Meter beträgt und dass sich in
den  Räumen  nicht  mehr  als  30  Personen  aufhalten.
Weiter ausgenommen sind Hotels, soweit ausschließlich
Übernachtungsgäste bewirtet werden. 

4. Untersagt  wird  die  Öffnung  von  Ladengeschäften  des
Einzelhandels jeder Art. Hiervon ausgenommen sind der
Lebensmittelhandel,  Getränkemärkte,  Banken,
Apotheken,  Drogerien,  Sanitätshäuser,  Optiker,  Hör-
geräteakustiker,  Filialen  der  Deutschen  Post  AG,
Tierbedarf,  Bau-  und  Gartenmärkte,  Tankstellen,
Reinigungen  und  der  Online-Handel.  Die  zuständigen
Kreisverwaltungsbehörden  können  auf  Antrag
Ausnahmegenehmigungen für andere für die Versorgung
der  Bevölkerung  unbedingt  notwendige  Geschäfte
erteilen,  soweit  dies  im  Einzelfall  aus  infektions-
schutzrechtlicher  Sicht  vertretbar  ist.  Die  Öffnung  von
Einkaufszentren und Kaufhäusern ist nur für die in Ziffer
4 genannten Ausnahmen erlaubt. 

5. Ist  zur  Versorgung  der  Bevölkerung  mit  existenziellen
Gütern eine Öffnung nach Ziffer 4 gestattet, so sind die
Öffnungszeiten abweichend von § 3 Lad-SchlG: 

a. an Werktagen von 6 Uhr bis 22 Uhr 
b. an Sonn- und Feiertagen von 12 Uhr bis 18 Uhr. 

6. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in
Ziffer 1 bis 4 enthaltene Anordnung gemäß § 75 Abs. 1
Nr. 1; Abs. 3 IfSG wird hingewiesen. 

7. Ziffern 1 und 2 treten am 17.  März 2020 in  Kraft  und
gelten bis einschließlich 19. April  2020. Ziffern 3 bis 5
treten  am  18.  März  2020  in  Kraft  und  gelten  bis
einschließlich  30.  März  2020.  Die  Allgemeinverfügung
vom 11. März 2020, Az. 51b-G8000-2020/122-45, tritt mit
Ablauf des 16. März 2020 außer Kraft. 

8. Die Allgemeinverfügung ist sofort vollziehbar.“
   

„Corona-Pandemie: 
Allgemeinverfügung zur Änderung 

 der Allgemeinverfügung 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums
für Gesundheit und Pflege 

vom 17.03.2020, Az. Z6a-G8000-2020/122-83

Das  Bayerische  Staatsministerium  für  Gesundheit  und
Pflege erlässt auf der Grundlage von § 28 Abs. 1 Satz 2 des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 65 Satz
2 Nr. 2 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) folgende 

Allgemeinverfügung 

1. Die  Allgemeinverfügung  über  Veranstaltungsverbote  
und  Betriebsuntersagungen  anlässlich  der  Corona-
Pandemie vom 16. März 2020, Az. 51-G80002020/122-
67, wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird nach dem ersten Satz folgender neuer
Satz eingefügt: „Dies gilt auch für Zusammenkünfte in
Kirchen,  Moscheen  und  Synagogen  sowie  die
Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften.“ 

b)  In  Nr.  2  wird  im  zweiten  Satz  nach  dem  Wort
„Vergnügungsstätten“ ein Komma gesetzt und das Wort
„Wettannahmestellen“ eingefügt. 

c) In Nr. 2 wird im letzten Satz das Wort „Jugendhäuser“
durch die Wörter „Jugendhäuser, Jugendherbergen und
Schullandheime“ ersetzt.
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d)  In  Nr.  2  wird  an  den  letzten  Satz  folgender  Satz
angefügt: „Untersagt werden ferner Reisebusreisen.“. 
 

e) In Nr. 3 wird nach dem ersten Satz folgender neuer
Satz  eingefügt:  „Dies  gilt  auch  für  Gaststätten  und
Gaststättenbereiche  im  Freien  (z.B.  Biergärten,
Terrassen). 
 

f) In Nr. 3 wird der letzte Satz durch folgende zwei Sätze
ersetzt:  „Untersagt  ist  der  Betrieb  von  Hotels  und
Beherbergungsbetrieben  und  die  Zurverfügungstellung
jeglicher Unterkünfte zu privaten touristischen Zwecken.
Hiervon  ausgenommen  sind  Hotels,  Be-
herbergungsbetriebe und Unterkünfte  jeglicher  Art,  die
ausschließlich  Geschäftsreisende  und  Gäste  für  nicht
private touristische Zwecke aufnehmen.“ 
 

g)  Es  wird  folgende  neue  Nr.  4  eingefügt:  „4.  In
öffentlichen  Parks  und  Grünanlagen  werden  Schilder
oder  andere  geeignete  Hinweise  aufgestellt,  die  die
Besucher auf die Notwendigkeit eines Mindestabstands
von 1,5 Metern hinweisen.“. 
 

h) Die bisherigen Nrn. 4 bis 8 werden Nrn 5 bis 9. 
 

i)  In  der  neuen  Nr.  5  werden  an  den  letzten  Satz
folgende  Sätze  angefügt:  „In  Dienstleistungsbetrieben
muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den
Kunden eingehalten werden. Auch bei Einhaltung dieses
Abstands  dürfen  sich  nicht  mehr  als  10  Personen im
Wartebereich aufhalten.“ 
 

j)  In  der  neuen  Nr.  8  (bisher  Nr.  7)  Satz  2  wird  die
Angabe „Ziffern 3 bis 5“ durch die Angabe „Ziffern 3 bis
6“ ersetzt. 

2)  Diese Allgemeinverfügung tritt am 18. März 2020 in 
Kraft.“ 

„Vorläufige Ausgangsbeschränkung 
anlässlich der Corona-Pandemie 

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit

und Pflege 
vom 20.03.2020, Az. Z6a-G8000-2020/122-98 

Das  Bayerische  Staatsministerium  für  Gesundheit  und
Pflege erlässt auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 1 und
2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit §
65  Satz  2  Nr.  2  der  Zuständigkeitsverordnung  (ZustV)
folgende 
  

Allgemeinverfügung 

1. Jeder  wird  angehalten,  die  physischen  und  sozialen  
Kontakte  zu  anderen  Menschen  außerhalb  der  Ange-
hörigen  des  eigenen  Hausstands  auf  ein  absolut  nö-
tiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich ist ein 
Mindestabstand  zwischen  zwei  Personen  von  1,5  m  
einzuhalten.

 

2. Untersagt  werden  Gastronomiebetriebe  jeder  Art.  
Ausgenommen ist  die  Abgabe und Lieferung von mit-
nahmefähigen Speisen. 

 

3. Untersagt wird der Besuch von 
  

a)  Krankenhäusern  sowie  Vorsorge-  und  Rehabilita-
tionseinrichtungen,  in  denen  eine  den  Krankenhäusern
vergleichbare  medizinische  Versorgung  erfolgt  (Einrich-
tungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 IfSG); ausgenommen
hiervon  sind  Geburts-  und  Kinderstationen  für  engste
Angehörige und Palliativstationen und Hospize, 
 

b) vollstationären Einrichtungen der Pflege gem. § 71 Abs. 2
des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI), 
c) Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne
des  §  2  Abs.  1  des  Neunten  Buches  Sozialgesetzbuch

(SGB IX), in denen Leistungen der Eingliederungshilfe über
Tag und Nacht erbracht werden, 
d)  ambulant  betreuten  Wohngemeinschaften  nach  Art.  2
Abs. 3 Pflegewohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) zum Zwecke
der außerklinischen Intensivpflege (IntensivpflegeWGs),  in
denen ambulante Pflegedienste gemäß § 23 Abs. 6a IfSG
Dienstleistungen erbringen und 
e) Altenheimen und Seniorenresidenzen. 

4. Das Verlassen der  eigenen Wohnung ist  nur  bei  Vor-
liegen triftiger Gründe erlaubt.

5.  Triftige Gründe sind insbesondere: 
a) die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, 
b)  die  Inanspruchnahme  medizinischer  und  veterinär-
medizinischer  Versorgungsleistungen  (z.  B.  Arztbesuch,
medizinische Behandlungen; Blutspenden sind ausdrücklich
erlaubt)  sowie  der  Besuch  bei  Angehörigen  helfender
Berufe,  soweit  dies  medizinisch  dringend  erforderlich  ist
(z. B. Psycho- und Physiotherapeuten), 
c)  Versorgungsgänge  für  die  Gegenstände  des  täglichen
Bedarfs  (z.  B.  Lebensmittelhandel,  Getränkemärkte,  Tier-
bedarfshandel,  Brief-  und  Versandhandel,  Apotheken,
Drogerien,  Sanitätshäuser,  Optiker,  Hörgeräteakustiker,
Banken  und  Geldautomaten,  Post,  Tankstellen,  Kfz-
Werkstätten,  Reinigungen  sowie  die  Abgabe  von
Briefwahlunterlagen).  Nicht  zur  Deckung  des  täglichen
Bedarfs  gehört  die  Inanspruchnahme  sonstiger
Dienstleistungen wie etwa der Besuch von Friseurbetrieben,
d)  der  Besuch  bei  Lebenspartnern,  Alten,  Kranken  oder
Menschen  mit  Einschränkungen  (außerhalb  von
Einrichtungen) und die Wahrnehmung des Sorgerechts im
jeweiligen privaten Bereich, 
e) die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen
und Minderjährigen, 
f)  die  Begleitung  Sterbender  sowie  Beerdigungen  im
engsten Familienkreis, 
g)  Sport  und  Bewegung  an  der  frischen  Luft,  allerdings
ausschließlich  alleine  oder  mit  Angehörigen  des  eigenen
Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppenbildung und 
h) Handlungen zur Versorgung von Tieren. 

6. Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung der Ausgangs-
beschränkung zu kontrollieren. Im Falle einer Kontrolle  
sind die triftigen Gründe durch den Betroffenen glaubhaft
zu machen. 

7. Ein Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung kann nach 
§  73  Abs.  1a Nr.  6  des  Infektionsschutzgesetzes als  
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

8. Weiter  gehende  Anordnungen  der  örtlichen  Gesund-
heitsbehörden bleiben unberührt. 

9. Diese Allgemeinverfügung ist nach § 28 Abs. 3, § 16  
Abs. 8 des Infektionsschutzgesetzes sofort vollziehbar. 

10. Diese  Allgemeinverfügung tritt  am 21.03.2020,  00:00  
Uhr in Kraft und mit Ablauf des 03.04.2020 außer Kraft. 
Die Ausgangsbeschränkungen enden damit am 
03.04.2020, 24:00 Uhr.“

  

Vom Abdruck der Begründungen wurde abgesehen. 
Der vollständige Text der Allgemeinverfügungen ist im
Internet abrufbar.

  

Zur  Allgemeinverfügung  „Veranstaltungsverbote  und
Betriebsuntersagungen anlässlich der  Corona-Pandemie“
wurde  auf  der  Seite  www.coronavirus.bayern.de eine
Positivliste (Stand 18.03.2020, 18.00 Uhr) veröffentlicht. 

http://www.coronavirus.bayern.de/
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Haushaltssatzung der 
Bürgerspitalstiftung Pottenstein 
für das Haushaltsjahr 2020

 

I.
Aufgrund Art.  35 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit
Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -
GO - hat der Stadtrat der Stadt Pottenstein in der Sitzung
vom 17.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit gemäß Art. 26 Abs. 2 i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO
bekannt gemacht wird.

§ 1 

Der  als  Anlage  beigefügte  Haushaltsplan  für  das
Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt jeweils in den Einnahmen und Ausgaben im

 Verwaltungshaushalt mit  9.640,00 € und 

 Vermögenshaushalt mit 7.200,00 €
ab.
 

§ 2
Kreditaufnahmen  für  Investitionen  und  Investitions-
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen  im  Vermögenshaushalt
werden nicht festgesetzt.
 

§ 4
Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.
  

§ 5
Der  Höchstbetrag  der  Kassenkredite  zur  rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
1.600,00 € festgesetzt.
  

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.  
 

II.
Das Landratsamt Bayreuth hat als Rechtsaufsichtsbehörde
die nach Art. 67, 71 und 73 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern erforderliche Genehmigung mit Verfügung
vom 13.03.2020, Az. 20-941/63, erteilt. 
 

III.
Gemäß Art. 65 Abs. 3 GO wird die Haushaltssatzung hiermit
amtlich  bekannt  gemacht.  Gleichzeitig  wird  darauf
hingewiesen,  dass  die  Haushaltssatzung  und  der
Haushaltsplan  samt  Anlagen  bis  zur  nächsten  amtlichen
Bekanntmachung  einer  Haushaltssatzung  zur  Einsicht-
nahme während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus
der Stadt Pottenstein, Zimmer Nr. 5, aufliegt (Art. 65 Abs. 3
GO i.V. mit Bekanntmachungsverordnung – BekV).

  
Pottenstein, 20.03.2020
Bürgerspitalstiftung Pottenstein
gez. Frühbeißer
Erster Bürgermeister

Aus dem Standesamt

Beim Standesamt Pottenstein wurden in der Zeit vom 12.02.
bis  17.03.2020  folgende  Personenstandsfälle  beurkundet;
die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor:

Eheschließungen:
14.02.2020: Herr Daniel Johannes Schmitt und Frau Jenny 
Wagner, Weidmannsgesees

20.02.2020: Herr Marco Michael Rieß und Frau Daniela 
Birgit Kretschmer, Pottenstein

Sterbefälle:
15.03.2020: Herr Georg Arnold, Kühlenfels

Volkshochschule Pottenstein
Aufgrund der Corona-Situation werden alle laufenden Kurse
bei  der  Volkshochschule  Pottenstein  bis  auf  Weiteres
ausgesetzt.

Wir geben Ihnen Bescheid, wenn die Kurse wieder starten
können.

Für  den  VHS-Kurs  KidsSafe  Kinderschutztraining  am
22.04.2020  wird,  wenn  es  die  Lage  wieder  zulässt,  ein
neuer Termin mitgeteilt.

Information für Senioren
Liebe Seniorinnen und Senioren,

aus  gegebenem  Anlass  muss  ich  leider  unsere  nächste
geplante  Fahrt  nach  Meißen  ausfallen  lassen.  Leider
können wir in der momentanen Lage keine Veranstaltungen
im Voraus planen.

Kommen Sie gut durch die schwierige Zeit!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Erwin Sebald
Seniorenbeauftragter 

Aktuelles aus dem Tourismusbüro
  

Aufgrund der Allgemeinverfügung (siehe Seite 2) 
gilt zunächst bis 19.04.2020: 
  

• Sämtliche  Freizeiteinrichtungen  in  der  Gemeinde
bleiben bis dahin geschlossen.

• Sämtliche  Veranstaltungen  –  auch  die  Pottensteiner
Gesundheitstage – sind abgesagt / fallen aus.

• Die  geplante  Vermieterversammlung  wird  wahr-
scheinlich zu gegebener Zeit nachgeholt.

  

Rathaus / Bauhof und Tourismus-
büro geschlossen
Die  wichtigste  Maßnahme  zur  Eindämmung  des  Corona-
Virus  ist  Vermeidung  von  Sozialkontakten.  Bürgermeister
Stefan  Frühbeißer  appelliert  deshalb  an  die  Bürger  der
Gemeinde  Pottenstein,  ihre  Besuche  im  Rathaus  auf
absolut  notwendige  Fälle  zu  beschränken.  „Wir  müssen
unseren  Parteiverkehr  leider  erheblich  beschränken.  Dies
tun wir  zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger, um die
Verbreitung  des  Corona-Virus  so  gut  wie  möglich
einzudämmen“ so unser Bürgermeister.

Bitte  sehen  Sie  derzeit  von  Besuchen  im  Rathaus  ab
und  kontaktieren  Sie  uns  zunächst  telefonisch  oder  per
E-Mail.     

In dringenden Fällen können Sie unter folgender 
Rufnummer einen Termin vereinbaren: 
Tel. 09243 / 708-0

https://www.pottenstein.de/rathaus-geschlossen
https://www.pottenstein.de/rathaus-geschlossen
https://www.pottenstein.de/rathaus-geschlossen
https://www.pottenstein.de/rathaus-geschlossen
https://www.pottenstein.de/rathaus-geschlossen
https://www.pottenstein.de/rathaus-geschlossen
https://www.pottenstein.de/rathaus-geschlossen
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Bauleitplanung „Waldmannsäcker Kirchenbirkig“

24. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans gemäß der 4. Änderung 
des Bebauungsplans Kirchenbirkig  - Waldmannsäcker

Der  Stadtrat  der  Stadt  Pottenstein  hat  mit  Beschluss  vom 30.09.2019  die  4.  Änderung  des  Bebauungsplans  Nr.  3
„Waldmannsäcker,  Kirchenbirkig“ zur Schaffung weiterer Bebauungsmöglichkeiten auf den Grundstücken Fl.Nrn.  198/1
und 197/1 jeweils der Gemarkung Kirchenbirkig als Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss wurde im Amtsblatt der
Stadt Pottenstein Nr. 10/2019 vom 25.10.2019 ortsüblich bekanntgemacht. 
Mit der Bekanntmachung ist die 4. Änderung des Bebauungsplans in Kraft getreten.

Nachdem die mit dem Bebauungsplan festgesetzten Bauflächen vom bisherigen Flächennutzungs- und Landschaftsplan
der  Stadt  Pottenstein  von  1997  abweichen,  ist  der  bestehende  Flächennutzungsplan  im  Rahmen  der  Berichtigung
anzupassen (§ 13b i.V.m. §13a BauGB).

Jedermann kann den Flächennutzungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und
Weise,  wie  die  Umweltbelange  und  die  Ergebnisse  der  Öffentlichkeits-  und  Behördenbeteiligung  in  dem  Flächen-
nutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Stadt Pottenstein, Forchheimer Straße 1, 91278
Pottenstein, einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird verwiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Die neue Fassung ist aus dem nachfolgenden Ausschnitt ersichtlich.

Pottenstein, den 18. März 2020
gez. Frühbeißer
Erster Bürgermeister
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Mitteilungen anderer Behörden
und Stellen 

Zweckverband  zur  Wasserversor-
gung der Juragruppe
  

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
Die  Haushaltssatzung  des  Zweckverbandes  zur  Wasser-
versorgung  der  Juragruppe  wurde  im  Amtsblatt  des
Landkreises  Bayreuth  Nr.  04  vom  14.02.2020  amtlich
bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind während
des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle der Juragruppe,
ZV Wasserversorgung, Zum Dianafelsen 1, 91257 Pegnitz,
zur Einsicht bereit gelegt (Art. 27 Abs. 1 KommZG i. V. m. §
4 Abs. 2 Bekanntmachungsverordnung).

  

Sparkasse Bayreuth 

Alle  SB-Bereiche  und  Geldautomaten  der  Sparkasse
Bayreuth  bleiben  flächendeckend  verfügbar.
Vorübergehende  Schließung  von  zehn  Geschäfts-
stellen für den persönlichen Kundenverkehr

Die  Sparkasse Bayreuth  steht  auch  in  einer  verschärften
Corona-Krise  für  eine  stabile  Bargeldversorgung  und
Zahlungsverkehrsinfrastruktur.  Alle  wichtigen  Finanztrans-
aktionen können weiter wie gewohnt abgewickelt  werden,
damit  die  elementare  Grundversorgung  mit  zentralen
Finanzdienstleistungen  sichergestellt  ist.  Trotzdem  sollen
persönliche Kontakte auf ein Mindestmaß reduziert werden,
weshalb  die  Sparkasse  Bayreuth  einige  ihrer  Geschäfts-
stellen vorübergehend schließt, so auch in Pottenstein.

Darüber  hinaus  arbeitet  die  Sparkasse  bereits  mit  Hoch-
druck daran, dass die Mittel aus den Förderprogrammen für
Liquiditäts-  und  Kredithilfen  für  betroffene  Gewerbe-  und
Firmenkunden  schnell  und  reibungslos  beantragt  bzw.
weitergegeben  werden  können,  sobald  die  Umsetzung
startet.

VR Bank Bayreuth-Hof eG
  

Die VR Bank  Bayreuth-Hof  eG nimmt ihre  Verantwortung
als  verlässlicher  Finanzdienstleister  in  der  Region  und
sozialer  Arbeitgeber  ernst.  Der  Schutz  unserer  Kunden
sowie aller  Kolleginnen und Kollegen hat  für  uns oberste
Priorität. Daher werden wir die behördlichen Empfehlungen
zur  Unterbrechung  der  Infektionskette  des  Corona-Virus
umsetzen.

Seit Montag, den 23. März 2020 kommt es aus diesem
Grund  zu  Einschränkungen  im  Filialbetrieb. Die
Bankberaterinnen  und  -berater  bleiben  aber  weiterhin  für
Sie  ansprechbar.  Sie  können  sich  auch  künftig
uneingeschränkt  per  Telefon  oder  über  die  einschlägigen
digitalen  Kanäle  www.vrbank-bayreuth-hof.de  an  ihre  VR
Bank Bayreuth-Hof eG wenden.

Die  Versorgung  mit  Bargeld  bleibt  weiterhin
gewährleistet. Unsere Geldautomaten sind unverändert in
Betrieb.  Selbstverständlich  stehen  wir  auch  unseren
mittelständischen  Kunden  für  die  Lösung  von
Liquiditätsfragen ebenso zur Seite wie bei der Gewährung
von Krediten. 

Jagdgenossenschaft Elbersberg
Gemeinschaftsjagdrevier Elbersberg I und II
  

Die vorgesehene Jahreshauptversammlung für Freitag, 27. 
März 2020 wird bis auf Weiteres verschoben. 

 
Bund Naturschutz – 
Ortsgruppe Pottenstein
Die vorgesehene Jahreshauptversammlung für Mittwoch, 
22. April 2020 wird bis auf Weiteres verschoben.

Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.
Da die Pottensteiner Gesundheitstage abgesagt werden
mussten,  haben wir derzeit  keine Veranstaltungen,  zu
denen wir einladen.

Dennoch möchte ich einen kleinen Impuls weitergeben, den
ich  am  16.03.  in  einem  Rundbrief  des  Benediktushofes
gelesen habe. Hier ein kleiner Auszug aus den Gedanken
von Alexander Poraj:

Seit  einigen  Tagen  erleben  wir,  wie  unser  bislang
gewohntes und sicheres Leben immer mehr durcheinander
gerät.  Schulen,  Universitäten,  ja  ganze  Länder  werden
geschlossen, Reisen untersagt, die Regale leer gekauft und
überall  erhöhte  Hygienemaßnahmen  angeordnet.  Es  fällt
uns  nicht  leicht  zu  sehen,  was  von  den  zahlreichen
Aktionen sachlich wirklich sinnvoll  ist und die gewünschte
Wirkung entfaltet, und was Ausdruck von Angst, ja Panik ist.
Und so reagieren manche von uns mit Schulterzucken und
Unverständnis,  andere  jedoch  mit  panischen
Hamsterkäufen und Rückzug in die eigenen vier Wände…

Ja, es ist richtig, dass uns gerade diese Situation vor Augen
führt,  wie  fragil  nicht  nur  unsere  Gesundheits-  und
Wirtschaftssysteme sind, sondern vor allem wir selbst. Trotz
zahlreicher  Errungenschaften  erleben  wir,  dass  wir  das
Leben  nicht  unter  Kontrolle  haben.  Das  bedeutet  auch,
dass  es  -  allen  Maßnahmen zum Trotz  -  keine  absolute
Sicherheit geben kann und geben wird…

Somit  wird  von  uns  allen  Umsichtigkeit  verlangt,  eine
Haltung, welche die Angst nicht negiert oder herunterspielt,
sondern  sich  geradezu  darin  zeigt,  die  persönliche  und
kollektive Angst in eine neue Haltung zu verwandeln,  die
sich  als  eine  erhöhte  Aufmerksamkeit,  Wachheit  und
Mitmenschlichkeit zeigt - gerade in der Begegnung mit der
Unsicherheit des Lebens an sich.
  

Ich  wünsche  uns  sehr,  dass  wir  miteinander  gute  Wege
finden, uns diesen Herausforderungen zu stellen und dass
vor  allem  unsere  Mitmenschlichkeit  in  diesen  Zeiten
erfahrbar bleibt,  oder vielleicht sogar daran wächst.

Mit unseren guten Wünschen für Sie und einem herzlichen
Gruß in den Frühling hinein,

Andrea Eichenmüller 

  

Nähere  Informationen  zum  Elisabeth-Verein
telefonisch unter: 09243 / 7017540 oder auf unserer
Homepage: www.elisabeth-verein-pottenstein.de.

http://www.elisabeth-verein-pottenstein.de/
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Danksagung

Die  vielen  Zeichen  aufrichtiger  Anteilnahme  und  tiefer
Verbundenheit waren Trost in den schweren Stunden der
Trauer um meine geliebte Ehefrau und unserer Mutter

   Elisabeth Körber

Dafür danken wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn
und Bekannten von Herzen!

Pottenstein, Februar 2020 Georg Körber mit Familie 
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Hierzu aufgrund der Corona-Krise der Hinweis: 
Zwecks Antragstellung bitte die aktuelle Regelung beim Landratsamt Bayreuth erfragen!
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Gasthof - Pension Pottensteiner Stub´n
sucht für die Saison 2020 

eine(n) Koch / Köchin
bei sehr guter Bezahlung 

je nach Qualifikation.
  

Des Weiteren suchen wir eine 
Zimmerfrau und Servicepersonal.

 
Tel. 09243 701 600

  

  

Freundliche Aushilfsbedienung 
(m/w/d)

für Wochenenden und Feiertagen 
gesucht

Café Bistro im Hotel Schwan
Tel. 09243 / 7100

  

Campingplatz – Gaststätte
Jurahöhe

Kleinlesau / Pottenstein
sucht 

Servicekraft (m/w/d) auf 450 €-Basis
Sie bringen mit: 

Flexibilität und Freundlichkeit
Flexible Arbeitszeit nach Absprache 

3 – 4 mal pro Woche
  

Bewerbung bitte telefonisch unter 09243/9173 oder
per E-mail: campingplatz-jurahoehe@gmx.de

Wir suchen Verstärkung:

Ab April / Mai 2020 
für Service und 

vielseitige Küchentätigkeit 
in Teilzeit oder auf 450 €-Basis.

Arbeitszeiten von 9 bis ca. 18 Uhr.

Keine Nachtarbeitszeiten!

Nähere Infos unter 
Tel. 0170 48 44 44 3

mailto:campingplatz-jurahoehe@gmx.de
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Bauplatz 

im Gemeindebereich 
der Stadt Pottenstein 

gesucht

Größe: ca. 1000 - 1500 m²

Waldrandnähe, ebenes Gelände

Kontakt:

Tel. 0821-4532209

e-mail: schurr_thomas@web.de

mailto:schurr_thomas@web.de
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